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ln dem Rechtsstreit

Amtsgericht 
Hannover

Verkündet am 14.01.2016 

Ohne Protokollführer gem. § 159 Abs. 1 S. 2 ZPO.

Im Namen des Volkes

Urteil

nsberg 

Klägerin

. ,., Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Busch & Kollegen, Schaf- 
hausener Str. 38, 52525 Heinsberg 
Geschaftszeichen: 165/15 F04

gegen

 
 

 
Beklagte 

Prozessbevollmächtigter: ver 

hat das Amtsgericht Hannover auf die mündliche Verhandlung vom 17.12.2015 durch den 
Richter Hettig für Recht erkannt:

EU_CU_01.DOTX Urteil- Urteil C-Sache allgemein (01.14)
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Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 2.002,52 € zzgl. Zinsen in 
Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 
02.04.2015 zu zahlen.

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

Von den Kosten des Rechtsstreits haben die Klägerin 22 Prozent und 
die Beklagte 78 Prozent zu tragen. 

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, für die Klägerin jedoch nur gegen 
Sicherheitsleistung in Höhe von 120 Prozent des jeweils vollstreckba 
ren Betrages. 

Der Klägerin wird nachgelassen, die Vollstreckung durch die Beklagte 
gegen Sicherh~itsleistung in Höhe von 120 Prozent 
des aufgrund des 
Urteils vollstreckbaren Betrages abzuwenden, wenn nicht die Beklagte· 
vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 120 Prozent des jeweils 
zu vollstreckenden Betrages leistet.

Beschluss

Der Streitwert wird auf bis 3.000,00 € festgesetzt.

Tatbestand

Die Klägerin macht Ansprüche aus einem Kaskoversicherungsvertrag gegenüber der beklag 

ten Versicherung geltend. 

Die Klägerin war Eigentümerin eines Lkw mit dem amtlichen Kennzeichen Dieses 

Fahrzeug wurde am 18.12.2014 in einen Verkehrsunfall verwickelt. Die Beklagte ist Kaskover 

sicherer des Fahrzeuges.

ln den allgemeinen Versicherungsbedingungen heiß es unter anderem:

"E. 3. 2 Einholen unserer Weisung
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Vor Beginn der Vetwerlung oder der Reparatur des Fahrzeugs haben Sie unserer Weisung 

einzuholen, soweit die Umstände dies gestatten, und diese zu befolgen, soweit Ihnen ·dies 

zurnutbar ist. Dies gilt auch für mitversicherte Teile."

· Aufgrund des Schadensfalles wurde auf Veranlassung der Beklagten einen Sachverständi 

gengutachten eingeholt. ln dem Gutachten werden folgende Positionen angegeben:

Wiederbeschaffungswert netto 

Restwert netto

. 52.500,00 € 

28.300,00 € .

 Mit EMail vom 07.01.2015 bat die Klägerin die Beklagte um Stellungnahme bis zum 

12.01.2015, da kurzfristig über die Weiterverwendung bzw. Verw~rtung des 

Fahrzeuges ent 

schieden werden müsse (Blatt 24 der Akte).

Am 13.01.2015 erhielt die Klägerin einen hinsichtlich des Wiederbeschaffungswertes korrigier 

tes Gutachten. Dort wird von einem Restwert in Höhe von 33.677,00 € (28.300,00 € netto) 

ausgegangen (Blatt 6 bis 23 der Akte), gültig bis zum 25.01.2015. ln dem Gutachten heißt es 

weiter:

"Vor Veräußerung des unfallbeschädigten Fahrzeugs ist mit der Versicherung Rücksprache zu 

halten."

• Am 16.01.2015 veräußerte die Klägerin den Lkw zu einem Preis in Höhe von brutto 33.677,00 · 

€ (netto 28.300,00 €) (Blatt 25 der Akte).

Mit Schreiben vom 26.01.2015; bei der Klägerin einen Tag später eingegangen, verwies die 

Beklagte auf ein höheres Restwertangebot in Höhe von brutto 36.060,00 €. Dieses Restwert 

angebotist bei der Beklagten am 26.01.2015 eingegangen.

Die Beklagte rechnete wie folgt ab:

Wiederbeschaffungswert 

Restwert 

Selbstbehalt .der Klägerin 

Auszahlungsbetrag

52.500,00 € 

30.302,52 € 

500,00 € 

21.697,48 €



Zwischen dem 18.12.2014 und dem 15.01.2015 war der beschädigte Lkw bei der Firma
. - 

abgestellt. Die Klägerin entrichtete Standkosten in Höhe von 560,00 € netto, 

welche sie ebenfalls ersetzt verlangt. Hilfsweise macht sie Kosten in Höhe von 163,00 € netto 

für das Abpumpen von Flüssigkeit sowie für die Abdeckung geltend, welche in der Rechnung 

der Firma enthalten sind. 

Die Klägerin behauptet, der Restwert des Lkw betrage 28.300,00 € netto. Das von der Beklag 

ten vorgelegte Angebot über 30.302,52 € sei willkürlich und nicht nachvollziehbar. Sie meint, 

die Beklagte habe ihr Weisungsrecht durch Übersendung der Schadensgutachten ausgeübt. 

Das Restwertangebot vom 26.01.2015 sei zu spät übermittelt worden. 

Die Klägerin behauptet weiter, es seien Kosten in Höhe von 163,00 € für das Abpumpen von 

Flüssigkeit und für die Abdeckung entstanden

Sie beantragt,
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die Beklagte zu verurteilen, an sie 2.562,52 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunk 

ten über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank aus einem Betrag 

in Höhe von 2.002,52 € seit dem 02.04.2015 und aus weiteren 560,00 € ab Zustellung 

des Schriftsatzes vom 01.09.2015 zu zahlen,

die Klägerin von Rechtsanwaltsvergütungsansprüchen der Rechtsanwälte Busch & Kol 

legen aus 52525 Heinsberg in Höhe von 281,30 € netto freizustellen .

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte behauptet, der Restwert betrage 30.302,52 €. Sie meint, die Klägerin habe ge 

gen die Obliegenheiten aus dem Versicherungsvertrag verstoßen, indem sie den Lkw ohne 

weitere Weisung der Beklagten veräußert habe.

Bzgl. des weiteren Parteivorbringens wird auf die gewechselten Schriftsätze und die Protokol 

le der mündlichen Verhandlungen vcim 24.09.2015 und vom 17.12.2015 verwiesen.
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Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage ist teilweise begründet.

bie Klägerin hat einen Anspruch auf Zahlung von 2.002,52 € gem. § 1 S. 1 WG.

Unstreitig wurde der versicherte Lkw der Klägerin in Rahmen eines Unfalles beschädigt. Hier 

für hat die Beklagte gern. dem zwischen den Parteien abgeschlossenem Kaskoversicherungs 

vertrag die entstandenen Schäden zu erstatten, soweit sie versichert gewesen sind. 

Nach Ziff. A.2.6.1 der dem Vertragsverhältnis zugrunde liegenden Allgemeinen Bedingungen 

für die Kraftfahrtversicherung (AKB 2008) hat sich die Beklagte verpflichtet, für den Fall eines 

Totalschadens, einer Zerstörung oder des Verlustes des versicherten Fahrzeuges den um den. 

Restwert verminderten Wiederbeschaffungswert zu bezahlen. 

Der Wiederbeschaffungswert beträgt 52.500,00 € netto, der Restwert 28.300,00 € netto, so 

dass die Beklagte 24.200,00 € zu zahlen hat. Da sie bereits 21.697,48 € zahlte und die Kläge 

rin 500 00 € im Rahmen des Selbstbehaltes zahlen muss, verbleiben 2.002,52 €.' . 

Soweit die Beklagte meint, die Klägerin habe gegen das Weisungsgebot aus Ziff. E.3.2 AKB 

2008 vor Veräußerung des Lkw verstoßen und sie müsse sich auf das der Beklagten am 

26.01.2015 eingegangene höhere Restwertangebot verweisen lassen, kann dem nicht gefolgt 
werden. 

Nach Ziff. E.5.2 AKB 2008 ist die Beklagte zur Leistung verpflichtet, wenn der Verstoß des 

Versicherungsnehmers gegen e.ine Weisung wederfür die Feststellung des Versicherungsfalls 

noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht ursächlich war, vgl. auch § 28 
Abs. 3 S. 1 WG.

Hier ist zu berücksichtigen, dass das Gutachten vom 13.01.2015 mitteilt, dass das Restwert 

angebot bis zum 25.01.2015 gültig sei (Seite 5 des Gutachtens, Blatt 10 der Akte). Aus § 254 

Abs. 2 S. 1 BGB folgt die Pflicht des Geschädigten, den entstandenen Schaden möglichst 

gering zu halten, um sich nicht Abzüge gefallen lassen zu müssen. Angesichts dieser Oblie 

genh~it zum unverzüglichen Handeln ist es nach dem Prinzip der Waffengleichheit 

auch der 

Gegenseite zuzumuten, unverzüglich ein höheres Restwertangebot zu unterbreiten oder den 
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Geschädigten jedenfalls anzuweisen, das Fahrzeug bis auf weiteres nicht zu veräußern. Dies 

hat die Beklagte in keiner Weise getan. Vielmehr hat sie ihr Restwertangebot erst zwei Tage 

nach Ablauf des Restwertangebotes .aus dem Gutachten vom 13.01.2015 unterbreitet. Inso- 

fern kann dahingestellt bleiben, ob bereits in der sofortigen Veräußerung des Fahrzeugs 

durch die Klägerin· ohne weiteres Zuwarten für wenige Tage eine Obliegenheitsverletzung zu 

sehen ist. Jedenfalls hat die Beklagte auch in der zurnutbaren Zeitspanne nicht reagiert, so- 

dass sich eine Obliegenheitsverletzung - sofern sie denn vorliegen sollte - nicht ursächlich 

ausgewirkt hat (LG Frankfurt NJW-RR 1993, 348, beck-online). Aus diesem Grunde braucht 

auch kein Beweis darüber erhoben zu werden, ob der im Restwertangebot der Beklagten vom 

26.01.2015 genannte Betrag durch die Klägerin bei der Veräußerung tatsächlich erzielbar 

gewesen wäre.

Zinsen kann die Klägerin gem. den §§ 286 Abs. 1 S. 1, 288 Abs. 1 BGB seit dem 02.0'4.2015 

verlangen, nachdem sie im Schreiben vom 25.03.2015 eine Zahlungsfrist bis zum 01.04.2015 

gesetzt hatte.

Soweit die Klägerin Standgebühren und hilfsweise 163,00 € an behaupteten Kosten für das 

Abpumpen von Flüssigkeiten geltend macht, ist eine Anspruchsgrundlage gegenüber der Be-

klagten aus den Ziff. A.2.1 bis A.2.6.5 AKB 2008 nicht erkennbar.

Ihre außergerichtlichen Rechtsanwaltskosten kann die Klägerin ebenfalls nicht erstattet ver- 

langen, weil nicht ersichtlich ist, dass sich die Beklagte zum Zeitpunkt der Beauftragung der 

Prozessbevollmächtigten der Klägerin in Verzug befunden hat. ln der E-Mail vom 07.01.2015 

(Blatt 24 der Akte) findet sich keine Zahlungsfrist.

Die Kostenentscheidung folgt aus§ 92 Abs. 1ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt für die Vollstreckung durch die 

Klägerin aus § 709 S. 1, S. 2 ZPO und für die Vollstreckung durch die Beklagte aus den § 708 

Nr.11,711ZPO.

I 
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Rechtsbehelfsbelehrung

Diese Entscheidung kann mit der Berufung angefochten. werden. Sie ist einzulegen innerhalb einer Notfrist von 
einem Monat bei dem Landgericht Hannover, Valgersweg 65, 30175 Hannover. 
Die Frist beginnt mit der Zustellung der in vollständiger Form abgefassten Entscheidung. Die Berufung ist nur zu- 
lässig, wenn der Beschwerdegegenstand 600,00 € übersteigt oder das Gericht die Berufung in diesem Urteil zuge- 
lassen hat. Zur Einlegung der Berufung ist berechtigt, wer durch diese Entscheidung in seinen Rechten beeinträch- 
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tigt ist. Die Berufung wird durch Einreichung einer Berufungsschrift eingelegt. Die Berufung kann nur durch einen 
Rechtsanwalt eingelegt werden. 

Der Streitwertbeschluss kann m!t der Bes~hwer~e angefochten werden. Sie istnur zulässig, wenn 

sie innerhalb 
von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache rechtskräftig geworden ist oder das Verfahren 
sich anderweitig erledigt hat, bei dem Amtsgericht Hannover, Valgersweg 1, 30175 Ha'nnover eingeht. Wird der 
Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt, kann die Beschwerde innerhalb eines Monats 
nach Zustellung oder formloser Mitteilung der Festsetzung bei dem Gericht eingelegt werden. 
Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 € obersteigt oder das Ge- 
richt die Beschwerde in diesem Beschluss zugelassen hat. Beschwerdeberechtigt ist, wer durch diese Entschei- 
dung in seinen Rechten beeinträchtigt ist. 
Die Beschwerde wird durch Einreichung einer Beschwerdeschrift oder zur Niederschrift der Geschäftsstelle des 
genannten Gerichts eingelegt. Sie kann auch zur Niederschrift der Geschäftsstelle eines jeden Amtsgerichts erklärt 
werden, wobei es fOr die Einhaltung der Frist auf den Eingang bei dem genannten Gericht ankommt. Sie ist von 
dem BeschwerdefOhrer oder seinem Bevollmächtigten zu unterzeichnen. Die Beschwerde muss die Bezeichnung 
des angefochtenen Beschlusses sowie die Erklärung enthalten, dass Beschwerde gegen diesen Beschluss ein
ge~
legt wird. Soll die Entscheidung nur zum Teil angefochten werden, so ist der Umfang der Anfechtung zu bezeich- 

nen:
Hettig 
Richter
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